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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Kryo 95

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fiir die folgenden Produkte:
LZB 130: 5L
LZB 230: 10 L
LZB 330: 20 L

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Allgemeine Verwendung:  Warmeduibertragungsflissigkeiten
Industrielle Verwendung
Gewerbliche Verwendungen / Offentlicher Bereich

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG

StraRe/Postfach: Laudaplatz 1

PLZ, Ort: 97922 Lauda-Konigshofen
Deutschland

WWW: www.lauda.de

E-Mail: info@lauda.de

Telefon: +49 (0)9343-503'0

Telefax: +49 (0)9343-503-222

Auskunft gebender Bereich: ~ Abteilung Quality Management,
Telefon: +49 9343 503-331, E-Mail info@lauda.de

1.4 Notrufnummer

GIZ-Nord, Gottingen, Deutschland,
Telefon: +49 551-19240

Transport:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALIO03)
Telefon: +49 (0)178-4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemiR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch ist als nicht gefédhrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)
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Gefahrenhinweise: entfallt

Sicherheitshinweise: entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt ist brennbar. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschuttetes Produkt.
Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % (w/w) oder mehr, die gemaR

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.

Das Produkt enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder héher, die als PBT

oder als vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung: Polydimethylsiloxan, >99%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

Bei Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei
unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort Atemspende oder Gerdtebeatmung, ggf.
Sauerstoffzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Bei Reizung
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund griindlich mit Wasser aussptlen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas liber den
Mund verabreicht werden.
Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen von Produktdampfen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhéute fihren.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Lschmittel: Spriihwasser, Trockenldschpulver, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbare Flussigkeit.
Im Brandfall kbnnen gefédhrliche Brandgase und Dampfe entstehen. Ferner kénnen entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.

Zusitzliche Hinweise: Gefahrdete Behalter mit Sprithwasser kiihlen und nach Méglichkeit aus der Gefahrenzone
ziehen.
Kontaminiertes Loschwasser muss entsprechend den behdérdlichen Vorschriften entsorgt
werden. Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Flr ausreichende Liftung sorgen. Substanzkontakt vermeiden. Einatmen von
Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Geeignete Schutzausristung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.

Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder)
mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beliften.

Zusétzliche Hinweise: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe ergénzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Flr gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Substanzkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzausristung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Augenspiilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter:
In gut geschlossenen Gebinden kihl, trocken, an gut bellifteten Orten lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder Reduktionsmitteln lagern. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter
Zusitzliche Hinweise: Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung
Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemaR DIN EN 14387 benutzen.
Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR DIN EN ISO 374-1. Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieBRende Schutzbrille gemaR DIN EN ISO 16321-1.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
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Schutz- und HygienemaRnahmen:

Begrenzung und Ube

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorbeugender Hautschutz durch
Hautschutzsalbe.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Augenspiilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

rwachung der Umweltexposition
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und

Farbe:

Geruch:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt:

Entztindbarkeit:

101,3 kPa flussig
farblos

charakteristisch
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar.

Untere und obere Explosionsgrenze: UEG (Untere Explosionsgrenze): Nicht bestimmt

Flammpunkt:

Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Kinematische Viskositat:

Wasserloslichkeit:

OEG (Obere Explosionsgrenze): Nicht bestimmt

64 °C (c.c.)
> 68 °C (0.c., ASTM D92)

Nicht bestimmt
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar
bei 25 °C: 1,5 mm?/s
unloslich

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):

Dampfdruck:
Dichte:

Relative Dampfdichte:

Partikeleigenschaften:

Keine Daten verfiigbar
Nicht bestimmt
bei 25 °C: 0,85 g/mL

Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Selbstentziindungstemperatur:

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfiigbar

gedruckt von Lauda

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

Uberarbeitet am:
SICHERHEITSDATENBLATT Versom o
gemaR Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878 Ersetzt Version:
Sprache:
Gedruckt:
Kryo 95
Materialnummer LZB x30 Seite:

30.6.2025
8.0

7.0

de-DE
10.7.2025

6 von 10

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

siehe 10.3

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaRer Handhabung und Lagerung treten keine gefdhrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel, Reduktionsmittel.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fiir die Lagerung und Umgang

beachtet werden.
Thermische Zersetzung: Keine Daten verﬂ]gbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen:  Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das Produkt
als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitdt (oral): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten sind d
Einstufungskriterien nicht erfillt.

ie

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind

die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine

Symptome
Einatmen von Produktddmpfen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimh&ute fihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Wassergefshrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Keine Daten verfiighar
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulationspotenzial: gering

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verflighar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder héher, die als PBT
oder als vPvB eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise: Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlisselnummer: 070217 = siliconhaltige Abfélle, andere als die in 07 02 16 genannten

Empfehlung: Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften.

Verpackung

Empfehlung: Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der

Stoff zu behandeln.

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  entfallt
ADN: ID 9003

14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  Nicht eingeschrankt
ADN: ID 9003, STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT UBER 60 °C UND HOCHSTENS 100 °C

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  entfallt
ADN: Klasse 9, Code: M12
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14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: -
Beforderung zugelassen: T
Ausriistung erforderlich: PP

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf} IMO-Instrumenten

Keine Daten verflighar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 10 = Brennbare Fliissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
Wassergefahrdungsklasse: 1 = schwach wassergefdhrdend

Technische Anleitung Luft:  5.2.5

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verflighar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfiigbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Grund der letzten Anderungen:
Allgemeine Uberarbeitung
Erstausgabedatum: 12.7.2017

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkiirzungen und Akronyme: ADN: Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf BinnenwasserstraRen
ADR: Europdisches Ubereinkommen Ulber die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraRe
AS/NZS: Australische/neuseeldndische Norm
CAS: Chemical Abstracts Service
CFR: Code of Federal Regulations
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshdhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EG: Europédische Gemeinschaft
EmS: UnfallbekdmpfungsmaRnahmen auf Schiffen, die gefahrliche Guter beférdern
EN: Europdische Norm
EQ: Freigestellte Mengen
EU: Europdische Union
IATA: Verband fur den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fiir den internatdnalen Luftransport — Gefahrgutvorschrifen
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport
IMO: Internationale Seeschifffahrts-Organisation
MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Glter
TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe
UEG: Untere Explosionsgrenze
vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht
die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von Lauda mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	Abschnitt 14. Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


